
Erweiterter Bewertungsausschuss nach § 87 Abs. 4 SGB V

Geschäftsführung des Bewertungsausschusses

Seite 1 von 1

Beschluss des Erweiterten Bewertungsausschusses ge-
mäß § 87 Abs. 4 SGB V zur Weiterentwicklung der ver-

tragsärztlichen Vergütung im Jahr 2010

in seiner 15. Sitzung am 2. September 2009

Der Erweiterte Bewertungsausschuss beschließt gemäß §§ 87 und 87a bis c SGB V bis zum
31. August 2009 mit nachfolgenden Inhalten für das Jahr 2010. Die Beschlüsse des Erwei-
terten Bewertungsausschusses vom 27./28. August 20081, ergänzt und geändert durch die
Beschlüsse des Erweiterten Bewertungsausschusses in der 8.2, 11.3 und 12.4 Sitzung sowie
durch die Beschlüsse des Bewertungsausschusses in der 164.5, 1726 und 180.7 Sitzung
werden durch diesen Beschluss fortgeschrieben.

Teil A Beschluss gemäß § 87 Abs. 2e Satz 1 Nr. 1 SGB V zur Festlegung des Orien-
tierungswertes für das Jahr 2010

Teil B Beschluss gemäß § 87a Abs. 5 SGB V zum Verfahren der Anpassung des
morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs gemäß § 87a Abs. 4 SGB V für
das Jahr 2010

Teil C Beschluss gemäß § 87 Abs. 2f SGB V zur Festlegung von Indikatoren zur
Messung regionaler Besonderheiten bei der Kosten- und Versorgungsstruktur
für das Jahr 2010

Teil D Beschluss gemäß § 87 Abs. 2e SGB V zur Höhe und Anwendung von Orien-
tierungswerten im Regelfall sowie bei festgestellter Unter- und Überversor-
gung

Teil E Beschluss gemäß § 87a Abs. 5 Satz 1 SGB V eines Verfahrens zur Bestim-
mung des Umfangs des nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbe-
dingten Behandlungsbedarfs nach § 87a Abs. 3 Satz 4 SGB V

Teil F Beschluss gemäß § 87b Abs. 4 Satz 1 SGB V zur Berechnung und zur An-
passung von arzt- und praxisbezogenen Regelleistungsvolumen nach
§ 87b Abs. 2 und 3 SGB V (noch nicht beschlossen)

Teil G Beschluss gemäß § 87b Abs. 4 Satz 2 SGB V zu den Grundsätzen zur Bil-
dung von Rückstellungen nach § 87b Abs. 3 Satz 5 SGB V

Teil H Beschluss gemäß § 87 Abs. 2c SGB V zur Gewährleistung einer angemesse-
nen Vergütung psychotherapeutischer Leistungen
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